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Vorwort zur 2. Auflage

Das Bauleiterhandbuch hat sich erfreulicherweise seit seiner Erstauflage 2014 als 
geschätztes Arbeitsmittel vieler Praktiker etabliert. Eine Reihe von neuen Vorschriften 
und Regelungen im Bauwesen führte nun dazu, dass zeitnah eine zweite überarbeitete 
Auflage folgt, die sowohl der neuen, 2016 verabschiedeten Vergabeverordnung (VgV) als 
auch der VOB 2016 Genüge tut. 

Im Kapitel 6 des Werkes wurde die Kostenermittlung auf die aktuelle Basis der BKI 2016 
abgestellt und die neue Begrifflichkeit der KLR Bau 2016 für die Beschreibung der 
Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung zugrunde gelegt. 

Neu aufgenommen wurden auch 23 Rechtstipps, die dem Leser in den entsprechenden 
Kapiteln den juristischen Bezug zu den beschriebenen technischen Sachverhalten 
ermöglichen. 

Das vorliegende Werk folgt auch in dieser überarbeiteten Auflage seiner ursprünglichen 
Gliederung, bei der neben einem einleitenden Grundkapitel die weiteren 4 Kapitel dem 
eigentlichen Ablauf des Bauens folgen und im Anschluss daran die Themen Kosten, 
Termine und Qualitäten vertiefend behandelt werden. 

Das Kapitel 8 hat aus aktuellem Anlass eine Neuordnung erfahren und umfasst nun auch 
das Thema BIM – Building Information Modeling. Neue Trends in der Qualität des 
Planens und Bauens werden beschrieben und auch Ansätze für den Bauleiter gezeigt.

Wir bedanken uns bei Herrn Rechtsanwalt Hummel für die fachliche Unterstützung und 
juristische Kommentierung in den neu integrierten Rechtstipps dieser Auflage.

Wir wünschen allen viel Spaß beim Lesen dieser überarbeiteten Auflage und erfolgreiche 
Bauprojekte. Als Autoren freuen wir uns natürlich immer über Anregungen und Hinwei-
se zur weiteren Verbesserung des Werkes.

Weimar/Dresden, im Februar 2017  Ullrich Bauch und 
  Hans-Joachim Bargstädt
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Vorwort zur 1. Auflage 

Im Jahr 1998 erschien als praktische Arbeitshilfe das „Bauleiterhandbuch für den 
 Bau leiter des Bauherren“. Es wurde für viele in diesem Sinne tätige Architekten und Bau-
ingenieure, aber auch für Bauherren ein gut genutztes und unverzichtbares  Arbeitsmittel. 

In den darauf folgenden Jahren wurde aufgrund zahlreicher Nachfragen aus der 
 Bauausführung deutlich, dass ein ähnliches praxisbezogenes Hilfsmittel auch für den 
Bauleiter des Auftragnehmers zur Verfügung stehen sollte. 

Diesem Wunsch wurde schließlich mit der zweiten Auflage der Loseblattsammlung, 
dann unter dem Titel „Praxishandbuch für den Bauleiter – Ausführung und Über-
wachung von Bauleistungen“ im Jahr 2008 entsprochen. 

Auch wenn dieses Werk vielen Praktikern ein wichtiges Arbeitsmittel ge worden ist und 
es über die Nachlieferungen der Loseblattsammlung aktuell gehalten wurde, so war die 
Loseblattsammlung mit der Zeit sehr umfangreich geworden und die Auslagerung 
bestimmter Teile auf elektronische Medien musste überdacht werden.

Leider erkrankte auch unser hochgeschätzter Kollege, Mitautor und Herausgeber 
Prof. Dr. Wilfried Helbig, sodass ein neues Autorenteam gebildet werden musste. 
Das Bauleiterhandbuch ging auf die Ideen von Wilfried Helbig zurück und es sei ihm 
an dieser Stelle für sein jahrelanges engagiertes Wirken und die angenehme und 
freundschaftliche Zusammenarbeit gedankt. 

Das nun vorliegende gebundene Werk soll, obwohl neu strukturiert, wieder Arbeits-
mittel beider Bauleiter sein. Die Kombination aus gebundener Ausgabe und dazu-
gehörigen Arbeitshilfen soll insbesondere die operative Tätigkeit des Bauleiters und die 
Anwendbarkeit der Vorlagen im täglichen Baustellenleben vereinfachen.

Das vorliegende Printwerk folgt in seiner Gliederung neben einem einleitenden Grund-
lagenkapitel zur Stellung des Bauleiters im Baugeschehen in den ersten 5 Kapiteln dem 
Ablauf des Bauens von der Vorbereitung einer Baumaßnahme über deren Realisierung 
bis hin zur Abnahme der Bauleistungen. In einem zweiten Teil werden mit den Kapiteln 
6 bis 8 noch einmal die Themen Kosten, Termine und Qualitäten vertiefend behandelt.

Die Autoren verfügen über langjährige praktische Erfahrung, die sie mit diesem Werk 
gern weitergeben möchten. Das eingeflossene Praxiswissen wird durch Empfehlungen 
und Praxistipps explizit herausgestellt. Als praktische Arbeitshilfen dienen Checklisten, 
Musterbriefe und Vorlagen, die auch zum Download unter www.bauleiter-plattform.de 
bereitstehen (siehe Seite 8). Besonders bedanken möchten wir uns bei Herrn RA 
 Andreas Jacob und Herrn RA Wolfgang Reinders für die freundliche Genehmigung 
zur Verwendung der zahlreichen Musterbriefe. 

Als Autoren freuen wir uns immer über Anregungen und Hinweise zur weiteren 
 Verbesserung des Werkes und wünschen Ihnen gutes Gelingen.

Weimar/Dresden, im November 2014 Ullrich Bauch und
  Hans-Joachim Bargstädt
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 1 Grundlagen

1.1 Bauprojekte

Ein  Projekt ist nach DIN 69901-1:2009-01 „ Projektmanagement – Projekt-
managementsysteme – Teil 1: Grundlagen“, S. 4: „[…] ein Vorhaben, bei 
dem innerhalb einer definierten Zeitspanne ein definiertes Ziel erreicht 
 werden soll, und das sich dadurch auszeichnet, dass es im Wesentlichen ein 
einma liges Vorhaben ist.“. Diese Definition lässt sich auf die Errichtung von 
Bauwerken übertragen: Eine gewisse Bauzeit ist veranschlagt, das Ziel ist das 
fertige Bauwerk, und in den meisten Fällen wird der Entwurf auch nur ein-
mal realisiert.

Die Bewältigung auch großer Baumaßnahmen ist fast so alt wie die Mensch-
heitsgeschichte. Es sei an dieser Stelle auf die Tempelbauten der Inkas in 
Mittelamerika oder den Pyramidenbau im alten Ägypten verwiesen. Für 
diese Projekte wurden mit Zehntausenden von Arbeitskräften und Millio-
nen Kubikmetern Gestein Bauwerke errichtet, die teilweise heute noch 
erhalten sind.

Auch der Bau der Aquädukte im alten Rom zu Beginn unserer Zeitrechnung 
fällt hierunter. Davon zeugt heute beispielsweise noch der im Jahre 
19 v. Chr. unter Leitung von Agrippa errichtete Pont du Gard in der Nähe 
von Nîmes in Südfrankreich, der seit 1985 zum UNESCO-Weltkulturerbe 
gehört. 

Markant sind nicht nur die heute noch erhaltenen Bauwerke, sondern 
auch die außergewöhnliche Leistung der am Bau Beteiligten. Der Pont du 
Gard überspannt nicht nur in 50 m Höhe den Fluss Gardon, sondern hat 
auch eine genau bemessene Längsneigung, die das Wasser zum Fließen 
bringt und in ein 50 km entferntes „Wasserschloss“ in der Stadt Nîmes, in 
das Castellum Divisorium, zur Dosierung und Verteilung des Wassers führt. 

Abb. 1.1: Pont du Gard 
(Quelle: Fabre/Fiches/Paillet, 2000, S. 11)

Abb. 1.2: Castellum Divisorium 
(Quelle: Panarotto, 2003, S. 17)
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Mustervorlage 2.3: Baustellenordnung (Fortsetzung)
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   JA NEIN BEARBEITUNG 

18.24  Ist noch zu entscheiden, nach welchem Modell 
(Balkendiagramm, Zyklogramm, Netzplan) die 
Ablaufplanung erfolgen soll?  

    

18.25  Enthält der Vertrag eine Vereinbarung über 
Vertragsstrafen, und ist diese unter Beachtung der 
Höhe insgesamt und pro Tag wirksam?  

    

18.26  Steht das vom überwachenden Bauleiter zu 
führende Bautagebuch zur Verfügung und ist es 
für das zu überwachende Vorhaben eingerichtet?  

    

18.27  Hat der Auftragnehmer den Partner des 
überwachenden Bauleiters für ein ggf. gemeinsam 
zu erstellendes Aufmaß genannt?  

    

18.28  Ist – in Abhängigkeit von der Vergütungsart – ein 
Aufmaß der erbrachten Leistungen überhaupt 
erforderlich?  

    

18.29  Gibt es besondere Festlegungen im Bauvertrag 
zur Form der Abnahme? 

    

18.30  Wurde der überwachende Bauleiter im Vertrag mit 
dem Bauherrn bevollmächtigt, neben der 
Feststellung des Zustands von Teilen der Leistung 
auch rechtsgeschäftliche Teilabnahmen 
vorzubereiten und durchzuführen?  

    

18.31  Wie erfolgt die Abnahme der Leistungen der 
Nachunternehmen?  

    

18.32  Welche bauvertraglichen Festlegungen hinsichtlich 
der Mängelansprüche des Bauherrn muss der 
überwachende Bauleiter gegenüber dem 
Auftragnehmer bei der Vorbereitung seiner 
Tätigkeit beachten?  

    

18.33  Sind dem überwachenden Bauleiter die 
qualitativen Anforderungen an die Abrechnung 
erbrachter Bauleistungen und die damit 
verbundene Rechnungslegung bekannt?  

    

18.34  Sind im Bauvertrag Abschlagszahlungen 
vereinbart?  

    

18.35  Sind dem überwachenden Bauleiter die Kriterien 
für die Prüffähigkeit einer Rechnung bekannt?  

    

18.36  Ist der überwachende Bauleiter auf die 
Verfahrensweise beim Umgang mit 
Stundenlohnarbeiten vorbereitet?  

    

Checkliste 3.3: Vorbereitung der Bauleitung (Fortsetzung)
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 JA NEIN BEARBEITUNG 

18.37 Gibt es besondere Vorarbeiten, die für die am 
Ende der Ausführung durch den überwachenden 
Bauleiter zu erstellende Kostenfeststellung 
erforderlich sind? 

    

18.38 Liegt das Organisationsschema fest, mit dem der 
überwachende Bauleiter über den gesamten 
Ablauf des Bauvorhabens die Kostenkontrolle 
durchführt? 

    

19 Beratungspflichten und Haftung des 
überwachenden Bauleiters  

    

19.1  Ist der überwachende Bauleiter bereits an der 
Ausarbeitung von Verträgen beteiligt?  

    

19.2  Verfügt der überwachende Bauleiter über die 
erforderlichen Rechtskenntnisse, um bei 
Abweichungen des Auftragnehmers von 
vertraglichen Vereinbarungen dem Bauherrn 
geeignete Empfehlungen geben zu können?  

    

19.3  Ist der überwachende Bauleiter in der Lage, den 
Bauherrn in finanzieller Hinsicht, z. B. bei 
drohenden Kostenüberschreitungen, über 
geeignete Vorsorge oder Abhilfe zu beraten?  

    

19.4  Kann der überwachende Bauleiter den Bauherrn 
bei der Offenlegung der (beim Bauherrn 
verschlossen hinterlegten) Basiskalkulation im 
Hinblick auf die Beurteilung der Angemessenheit 
von Vergütungsforderungen des Auftragnehmers 
beraten und unterstützen?  

    

19.5  Ist der überwachende Bauleiter in der Lage, die zu 
erwartenden Nachtragsforderungen des 
Auftragnehmers hinsichtlich der 
Anspruchsvoraussetzungen zu prüfen und dem 
Bauherrn entsprechende 
Entscheidungsvorschläge zu unterbreiten?  

    

19.6  Kennt der überwachende Bauleiter die 
Einzelheiten der Vorgehensweise zur Anpassung 
der Vergütung bei Mengenabweichungen 
unterhalb und oberhalb von 10 %, bei 
Selbstübernahme/Teilkündigung von Leistungen, 
bei Bauentwurfsänderung und bei Übertragung 
zusätzlicher Leistungen?  

    

 

Checkliste 3.3: Vorbereitung der Bauleitung (Fortsetzung)
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Der Unternehmer-Bauleiter ist dagegen häufig darauf ausgerichtet, erst ein-
mal festzustellen, welche Dokumente des Auftraggebers im Zuge des Ver-
tragsschlusses festgeschrieben wurden. Insbesondere diese sind für ihn rele-
vant, um das  Bau-Soll zu erfassen, also die Leistungen, die vertraglich zu 
erbringen, und die Rahmenbedingungen, die dabei zu beachten sind. Alle 
weiteren danach noch vom Auftraggeber gelieferten Unterlagen könnten 
möglicherweise bereits Ursache einer Leistungsänderung und damit Poten-
zial für spätere Nachträge sein (siehe Kapitel 4.6.3). 

Der Unternehmer-Bauleiter muss gleichwohl prüfen, ob er mit den Unterla-
gen, die er vom Auftraggeber erhalten hat, in der Lage ist, die Arbeiten zu 
beginnen. Häufig fehlen dazu noch wichtige begleitende Dokumente, wie 
z. B. die Baugenehmigung oder die Unterschrift des Bauherrn zur Freigabe 
der Ausführungszeichnungen. 

Für den Unternehmer-Bauleiter ist weiterhin wichtig, dass er alle relevanten 
internen Informationen erhält, die das Bauunternehmen schon im Zuge 
der Angebotserstellung und möglicherweise der  Verhandlungen mit dem 
Auftraggeber erarbeitet hat. Hierzu gehören die Vorstudien zur Arbeits-
vorbereitung und die Kalkulationsunterlagen. Da diese Informationen in 
der Hektik der  Angebotsphase oft nur in Form von Skizzen, Notizen und 
Entwürfen existieren, sollten diese von den Kollegen aus der Kalkula-
tionsabteilung oder aus der Arbeitsvorbereitung übergeben und dabei aus-
führlich erläutert werden. 

Mit der Sammlung relevanter Kontaktdaten kann der Unternehmer-Baulei-
ter nicht früh genug beginnen. Die Liste aller relevanten Ansprechpartner 
wird gerade zu Beginn schnell wachsen, wobei nicht jeder Kontakt, z. B. im 
Baustellenumfeld, später noch benötigt wird. Doch Baustellenbeginn ist 
auch die Zeit des Sammelns jeglicher verfügbarer Information, die ggf. wei-
terhelfen könnte. 

Explizit für die Baustelle selbst sollte jeder Bauleiter eine Liste mit relevan-
ten Kontaktdaten führen, siehe Tabelle 3.3. Diese sollte mindestens beinhal-
ten: Name, Firma, Funktion bei diesem Bauprojekt, Telefonnummer, Han-
dynummer, Fax, E-Mail-Adresse. Weitere Angaben wie Postanschrift, pri-
vate Telefonnummer, Vertreter im Amt, Website u. Ä. hängen eher davon 
ab, in welcher Funktion der jeweilige Kontakt voraussichtlich genutzt wer-
den wird. Es hat sich bewährt, diese Liste nach folgenden Rubriken zu klas-
sifizieren: Auftraggeber (einschließlich seiner Fachingenieure), Behörden 
(einschließlich der Prüfämter), Auftragnehmer und ggf. deren Nachunter-
nehmer, Lieferanten, Nachbarn und Sonstige. 
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in der Baugenehmigung formuliert. Diese Hinweise müssen dann in den 
Ausführungsplänen verarbeitet, die Auflagen eingearbeitet und ggf. die end-
gültige Planung noch einmal den Ämtern vorgelegt werden. Da dieses i. d. R. 
erst parallel mit der beginnenden Bauausführung geschieht, ergeben sich 
daraus Leistungsänderungen, die im bisherigen vertraglichen Leistungsum-
fang noch nicht vorgesehen waren.

Da die  Auflagen und Hinweise in der Baugenehmigung erst durch die 
zuständigen Fachingenieure verarbeitet, d. h. in geeigneter Weise in die 
Pläne umgesetzt werden müssen, und da prinzipiell auch denkbar ist, dass 
der Bauherr die Auflagen nicht widerspruchslos hinnimmt, sondern 
zunächst mit den Behörden über die Art der Erfüllung der Auflagen in Ver-
handlung tritt oder sie gar generell anficht, ist mit der Weitergabe der Bau-
genehmigung noch keine deutliche Anweisung des Bauherrn verknüpft, die 
Ausführung der Arbeiten zu verändern.

Erst mit der Übergabe aktualisierter Ausführungspläne, in denen die Aufla-
gen umgesetzt sind, oder aber mit der expliziten Anweisung an das Bauun-
ternehmen, die Auflagen zu beachten, wirkt eine Änderungsanordnung des 
Bauherrn. Dann ist hiermit weiter zu verfahren wie bereits in Kapitel 4.2.1 
erläutert.

Sollte allerdings der Bauherr die Baugenehmigung an das Bauunternehmen 
weiterreichen, ohne eine entsprechende Anweisung zur Umsetzung zu 
geben, so ist das Bauunternehmen gehalten, sich über die Verbindlichkeit 
der Genehmigung Gewissheit zu verschaffen. In diesem Fall empfiehlt es 
sich, dass das Bauunternehmen dem Auftraggeber eine  Bedenkenanmel-
dung übersendet (siehe Kapitel 4.3.1).

4.2.4 Änderungswünsche des Architekten

 Änderungswünsche des Architekten gehören ebenso zur Tagesordnung wie 
die Änderungsanordnungen des Bauherrn. Auch wenn in der weiteren 
Abarbeitung der Änderungsbegehren weitgehend auf das Kapitel 4.2.1 ver-
wiesen werden kann, so bleibt doch ein wesentlicher Unterschied.

Bei Änderungsbegehren vom Architekten, ebenso wie bei den selten vor-
kommenden Änderungsbegehren der übrigen Fachingenieure, ist zunächst 
zu prüfen, ob der Bauherr sich diese Änderungswünsche zu eigen macht 
und sie als seine eigenen Änderungsanordnungen an die Baustelle gibt. Für 
diesen Fall gelten die in Kapitel 4.2.1 ausführlich erläuterten Verhaltensre-
geln.

Schwieriger wird es bei Änderungsbegehren, die nicht vom Auftraggeber 
autorisiert werden. Streng genommen sind diese für die Bauleitung dann 
auch nicht bindend. Doch manche Bauherren lassen ihre Planer recht frei-
händig wirken und akzeptieren deren  Änderungsanordnungen schweigend. 
Gerade im täglichen Geschäft häufen sich manchmal geringfügige Änderun-
gen, über die der Bauherr nicht einmal informiert sein will.

Eine sorgsame Unternehmer-Bauleitung sollte diese Änderungsanordnun-
gen dennoch dem Bauherrn noch einmal explizit zur Kenntnis bringen, z. B. 
in Form kurzer Bestätigungsschreiben oder periodisch aufgestellter  Sam-
mellisten. Gleiches gilt für den überwachenden Bauleiter, wenn ihm Ände-
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rungsbegehren der Planer zur Kenntnis kommen. Auf diese Weise kann der 
Bauleiter sicherstellen, dass später kein Streit darüber entsteht, ob die Ände-
rungen der Fachplaner implizit oder explizit genehmigt waren. Auch eröff-
net dies dem Bauherrn die Möglichkeit, sich bei ausuferndem Änderungs-
verhalten wieder intensiver in die Planungsrunden einzuschalten.

 4.2.5 Stundenlohn- oder Regiearbeiten

 Stundenlohnarbeiten, auch Regiearbeiten genannt, sind Leistungen geringe-
ren Umfangs, die in direkter Regie des Auftraggebers geleistet werden. Hier-
zu gehören i. d. R. Beistellarbeiten, Aufräumarbeiten und andere Dienstleis-
tungen für den Auftraggeber, die im Leistungsverzeichnis nicht vorgesehen 
sind, kurzfristig anfallen und deshalb nicht erst aufwendig in einem ergän-
zenden Leistungsverzeichnis erfasst und vereinbart werden (Mustervorlagen 
4.3 und 4.4). Bereits in Vertrags-Leistungsverzeichnissen kann hierfür ein 
Stundenverrechnungssatz vereinbart werden.

Stundenlohnarbeiten

Die häufig am Ende eines LV vorgesehene Position „Stun-
denlohnarbeiten“ stellt keine vorausgehende Vereinbarung 
i. S. v. § 2 Abs. 10 VOB/B dar. Hierdurch wird vielmehr allge-
mein ein Stundenkontingent vorgesehen und mit einem 
Stundensatz versehen. Die Stundenlohnabrede nach VOB/B 
setzt demgegenüber aber eine genaue Bestimmung voraus, 
welche Leistungen konkret im Stundenlohn abgerechnet 
werden sollen. 

Eine solche Vereinbarung können die Parteien abweichend 
vom Wortlaut des § 2 Abs. 10 VOB/B auch noch im Nach-
hinein treffen. Allerdings stellt die Unterzeichnung von 
Stundenlohnzetteln durch den überwachenden Bauleiter 
in aller Regel keine solche nachträgliche Vereinbarung dar. 
Der überwachende Bauleiter ist typischerweise gar nicht 
bevollmächtigt, Vergütungsfragen für den Auftraggeber zu 
regeln. Mit seiner Unterschrift bestätigt er von daher nur, 
dass entsprechende Stunden angefallen sind; er trifft damit 
aber keine Aussage, wie die Leistungen abgerechnet wer-
den können. Diese Entscheidung bleibt allein dem Auftrag-
geber vorbehalten. 

Stundenlohnarbeiten werden nur auf unmittelbare Anforderung des Auf-
traggebers geleistet. Die VOB/B lautet dazu in § 2 Abs. 10:

„Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem 
Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind […].“

Weitere Regelungen zur Anordnung und Vergütung von  Stundenlohnarbei-
ten finden sich in § 15 VOB/B. Danach muss das Bauunternehmen dem 
Auftraggeber „die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn“ (§ 15 
Abs. 3 Satz 1 VOB/B) anzeigen. Ferner muss es werktäglich, mindestens 
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Mustervorlage 4.3: Beauftragung von Stundenlohnarbeiten

Absender

An den Auftragnehmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ [Ort], den __________ [Datum] 
 
 

[Name des Bauvorhabens] 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 zur Ausführung der vertraglich vereinbarten Leistung ist die Ausführung der folgenden 
Leistung als Vorleistung erforderlich: _________________________ [Leistung].  

 Dabei handelt es sich um eine Leistung, die der vertraglich geschuldeten Leistung ent-
spricht _____________________ [Begründung]. Wir gehen daher davon aus, dass Ihr 
Betrieb auf die Ausführung dieser Leistungen eingerichtet ist, und fordern Sie auf, diese 
Leistung auszuführen.  

 Sie haben mit Schreiben vom _________ [Datum] darauf hingewiesen, die ____________ 
[Leistung] weisungsgemäß auszuführen und nach Lohnstunden abzurechnen. Hierfür wird 
Ihnen hiermit der Auftrag erteilt. 

 
 Der Stundenverrechnungssatz beträgt gemäß Ziff./OZ/Pos.* ____ [Nummer] des Bauver-

trags/Einheitspreis-Leistungsverzeichnisses _____ [Betrag] EUR/Std. 
 Wir bestätigen Ihnen einen Stundenverrechnungssatz von _____ [Betrag] EUR/h. 
 Die Kosten für den Verbrauch von Stoffen, für die Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, 

Maschinen und maschinellen Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie et-
waige Sonderkosten . sind in dem Stundenverrechnungssatz enthalten. 

 Der Auftragnehmer erhält für den Verbrauch von Stoffen, für die Vorhaltung von Einrich-
tungen, Geräten, Maschinen und maschinellen Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleis-
tungen sowie etwaige Sonderkosten . zusätzlich zu dem Stundenverrechnungssatz 

                                            
1 Es ist zu beachten, dass der Absender rechtserheblicher Erklärungen deren Zugang im Streitfall beweisen 
muss. Dieser Nachweis kann bei einem Standardbrief regelmäßig nicht geführt werden. Auch ein Telefax-
Sendeprotokoll ist kein anerkannter Zugangsnachweis. Die Zustellung rechtserheblicher Erklärungen kann 
daher nur per Einschreiben/Rückschein oder per Boten erfolgen, wobei auch hier noch dokumentiert werden 
muss, welches Dokument zugestellt wird. Alternativ ist auch die Zustellung mit Empfangsbekenntnis möglich; 
es ist dann darauf zu achten, dass der Empfänger das Empfangsbekenntnis vollzieht und zurücksendet. 
Ferner ist eine Zustellung durch den Gerichtsvollzieher möglich; dies ist im regelmäßigen Geschäftsverkehr 
aber wenig praktikabel.  
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aber wöchentlich alle „geleisteten Arbeitsstunden und den dabei erforder-
lichen, besonders zu vergütenden Aufwand für den Verbrauch von Stoffen, für 
Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, Maschinen und maschinellen 
 Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkos-
ten“ (§ 15 Abs. 3 Satz 2 VOB/B) zusammenstellen und dem Auftraggeber 
vorlegen.

„Der Auftraggeber hat die von ihm bescheinigten Stundenlohnzettel unver-
züglich, spätestens jedoch innerhalb von 6 Werktagen nach Zugang, zurück-
zugeben. Dabei kann er Einwendungen auf den Stundenlohnzetteln oder 
gesondert schriftlich erheben. Nicht fristgemäß zurückgegebene Stundenlohn-
zettel gelten als anerkannt.“ (§ 15 Abs. 3 Satz 3 bis 5 VOB/B) Eine nachlässi-
ge Beaufsichtigung der Stundenlohnarbeiten durch den überwachenden 
Bauleiter kann also in einer ungewollten Anerkennung der aufgeschriebe-

Mustervorlage 4.3: Beauftragung von Stundenlohnarbeiten (Fortsetzung)

folgende Vergütung: 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie gemäß § 15 Abs. 3 VOB/B verpflichtet sind, dem 
Auftraggeber die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor deren Beginn anzuzeigen. Über die 
geleisteten Arbeitsstunden und den dabei erforderlichen besonders zu vergütenden Aufwand 
für den Verbrauch von Stoffen, für Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, Maschinen und ma-
schinellen Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten sind 
werktäglich oder wöchentlich Stundenzettel einzureichen. Gemäß § 15 Abs. 4 VOB/B sind 
Stundenlohnrechnungen alsbald nach Abschluss der Stundenlohnarbeiten, längstens jedoch im 
Abstand von vier Wochen einzureichen. 
 

 Bitte verwenden Sie zur Dokumentation der Stundenlohnarbeiten das beiliegende Formu-
lar.  

 
 Die Gegenzeichnung der Stundenlohnzettel erfolgt ausschließlich durch Frau/Herrn 

______________ [Name]. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
______________________________________ 
 
 
 
* Nicht utreffendes bitte streichen. 
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